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sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir freuen uns, dass sich die erste ausgabe 

unseres neuen Mittelstandsmagazins „ak-

zento“ vom sommer 2015 einer so großen 

nachfrage erfreut hat. Das beweist, dass ak-

tuelle und strukturiert aufgearbeitete Fachin-

formationen eine wichtige stütze im unter-

nehmensalltag darstellen. Die themen der 

aktuellen ausgabe stehen wieder ganz im 

Zeichen unserer fünf Kompetenzbereiche im 

beratungsverbund abg-Partner: steuerbera-

tung, unternehmensberatung, recht, Mar-

keting und Wirtschaftsprüfung.

erfahren sie mehr über das Pre-rating als op-

timales Instrument zur vorbereitung auf das 

bankenrating. Die zunehmend erschweren-

den Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung 

stellt die bedeutung des ratings immer mehr 

in den vordergrund. simon Leopold infor-

miert sie darüber, auf welche Kriterien es 

beim bankenrating ankommt und welche 

strategischen Überlegungen im vorfeld zur 

bilanzoptimierung möglich sind. auf den sei-

ten 4 und 5 beantworten wir Ihnen verschie-

dene Fragen zur unternehmensstrategie und 

-planung: Warum ist diese wichtig und wie 

kann der Prozess in der Praxis ablaufen? Wel-

che geschäfts- und Planungsbereiche müs-

sen einbezogen werden? Wie sich für Mana-

ger der Führungsalltag haftungsmäßig mög-

lichst risikoarm gestalten lässt, erläutert Ih-

nen rechtsanwalt Dr. Matthias bender. er 

gibt Ihnen aufschluss über die Haftungsrisi-

ken eines unternehmers und dabei beste-

hende rechtliche Handlungsspielräume.

Welche Chancen der neukundengewinnung 

in der Kaltakquise liegen und wie sich der 

umsatz mit diesen Maßnahmen steigern 

lässt, berichtet Kommunikationsexpertin Ilka 

stiegler auf seite 7. auch das thema ge-

meinnützigkeit kommt in dieser ausgabe 

nicht zu kurz: sie überlegen, eine stiftung zu 

gründen und möchten wissen, was es dabei 

zu beachten gibt? antworten auf die ersten 

wichtigen Fragen erhalten sie im Interview 

auf seite 8. Dr. Frank geilfuß, Chefvolkswirt 

vom bankhaus Löbbecke gibt zudem wichti-

ge tipps für die erfolgreiche anlage von stif-

tungsgeldern.

Wie in unserer letzten ausgabe angekün-

digt, führen wir außerdem das thema der 

unternehmensnachfolge weiter und be-

leuchten dabei im schwerpunkt die steuerli-

chen und rechtlichen aspekte.

nun wünschen wir Ihnen beim Lesen viel 

Freude. Wenden sie sich bei Fragen oder für 

weitere Informationen einfach an uns – un-

ser team aus steuerberatern, rechtsanwäl-

ten, unternehmensberatern, Wirtschafts-

prüfern und Kommunikationsexperten steht 

Ihnen gerne zur seite!

Herzliche grüße

Ihr Friedrich geise

gründer beratungsverbund abg-Partner



Geschäftsführer

ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

Telefon +49 351 43755-46

baar@abg-partner.de

www.abg-partner.de

Ronny Baar
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Fit für das bankenrating:  
Pre-rating als Instrument zur  
gezielten unternehmenssteuerung
Die anspannung der geschäftsführer und 

Manager eines unternehmens im vierten 

Quartal des Jahres ist sehr hoch. Jetzt gilt es, 

im unternehmen noch einmal erfolgreich 

letzte Projekte zu platzieren und einen guten 

Jahresabschluss hinzulegen.

Gewappnet für das Bankenrating 

Das rating stellt für mittelständische unter-

nehmen weiterhin eine enorme Herausforde-

rung aber auch eine große Chance dar. Die 

beurteilung und einstufung in die jeweilige 

rating-Klasse entscheidet darüber, wie zu-

künftig der Kreditrahmen sowie die Kredit-

kosten bei der Hausbank aussehen werden.

Einflussfaktoren auf die Berechnung 
der Ratingnote

Das rating einer bank basiert grundsätzlich 

auf den sogenannten harten beziehungswei-

se quantitativen Faktoren (Hard-Facts) sowie 

weichen beziehungsweise qualitativen Fakto-

ren (soft-Facts). Zur ersten Kategorie gehören 

vor allem die bilanzkennzahlen, die aus den 

Jahresabschlussunterlagen des unternehmens 

hervorgehen, wie die eigenkapitalquote, die 

gesamtkapitalrentabilität oder das Working 

Capital. Die soft-Facts hingegen beziehen sich 

auf beobachtungen und einschätzungen des 

Marktumfeldes, die Qualität des Manage-

ments, die Organisation des unternehmens 

oder die Kommunikation mit den Finanzie-

rungspartnern.

Pre-Rating als Steuerungstool

In beiden bereichen bestehen somit gewisse 

gestaltungsmöglichkeiten, welche den ra-

tingwert beeinflussen können. Zusammen-

gefasst muss beachtet werden, dass der Jah-

resabschluss die grundlage für das rating 

bei der Hausbank sowie sonstigen Finanzie-

rungspartnern und auskunfteien bildet und 

damit letztendlich der „schlüssel“ zum 

Fremdkapital ist. Plant ein unternehmen zum 

beispiel im kommenden Jahr Investitionen, 

sollte dies bei der Jahresabschlusserstellung 

2015 bedacht werden. vor allem die abwä-

gung zwischen einem „steueroptimierten“ 

Jahresergebnis und demzufolge einer ver-

gleichsweise geringen eigenkapitalquote – 

gegenüber einem besseren ergebnis, einher-

gehend mit einer höheren steuerbelastung, 

kann für die ratingnote entscheidend sein. 

auch der einsatz von alternativen Finanzie-

rungsmodellen (beteiligung, Factoring, Fine-

trading) kann die bilanzstruktur beziehungs-

weise die daraus resultierenden Kennzahlen 

verändern und die ratingnote optimieren. 

Mit dem umfangreichen Finanz- und Progno-

setool der abg Consulting lässt sich anhand 

der vorläufigen Jahresabschlussunterlagen 

die ratingnote der Hausbank „simulieren“. 

Mit Hilfe des sogenannten Pre-ratings wer-

den eventuelle schwachstellen und damit 

verbundene verbesserungspotenziale er-

kannt. bei der erstellung können die gesetz-

lichen spielräume und gestaltungsmöglich-

keiten so eingesetzt werden, dass die unter-

nehmensziele unterstrichen werden.

Quantitative Faktoren („Hard Facts“)

n  Gesamtkapitalrentabilität

n  Eigenkapital- und Fremdkapitalquote

n  Liquiditätskennzahlen:

 n  Working Capital bzw. Betriebskapital („potenzielle Liquidität“)

 n  Deckungsgrad

 n  Liquiditätsgrad

 n  Cash Flow

n  Verschuldungskennzahlen:

 n  Dynamischer Verschuldungsgrad

 n  Zinsdeckungsgrad

Qualitative Faktoren („Soft Facts“) 

n  Marktstellung und Wettbewerbssituation

n  Qualität des Managements

n  Organisation des Unternehmens

n  Zukunftsorientierung des Unternehmens

n  Kommunikation mit den Finanzierungspartnern

ÜBeRBliCK einflUssfAKToRen AUf die RATinGnoTe
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che Kapazitäten benötigen wir – vom Personal 

bis hin zum Maschinenpark? Wie richten wir 

die abläufe im unternehmen aus und welche 

strukturen brauchen wir? Was ist der passen-

de Finanzierungsmix und was gibt es steuer-

lich sowie rechtlich zu beachten? 

Der Strategie- und Planungsprozess

Fügt man diese erkenntnisse zusammen, lässt 

sich anhand dessen die strategie konkretisie-

ren. aus jedem Planungsbereich werden dafür 

die entsprechenden Maßnahmen abgeleitet. 

Diese ergeben sich nahezu zwangsläufig aus 

den vorarbeiten. Wir möchten Ihnen hier die 

wichtigsten bereiche und Herausforderungen 

näher vorstellen, denn ein detailliertes ausar-

beiten ist wichtig, um die strategie transpa-

rent und umsetzbar zu machen. 

Prüfung von Rechtsnormen und  
steuerlichen Auswirkungen

Zum strategie- und Planungsprozess gehören 

auch Überlegungen zu den rechtsnormen 

und möglichen steuerlichen auswirkungen. 

Hat das unternehmen die geeignete rechts-

form für die neuen Ziele? es gilt – neben mög-

lichen rechtlichen Konsequenzen, zum bei-

spiel von Haftungsfragen bei einer angedach-

ten expansion ins ausland – auch steuerliche 

vergleiche vorzunehmen. so hat jede rechts-

form steuerliche vor- und nachteile, die sich 

abwägen lassen. Oft kann zum beispiel die 

ausgliederung einzelner geschäftsbereiche in 

andere gesellschaften sinnvoll sein – aus steu-

erlicher sicht, aber auch aus risikogesichts-

punkten. ebenso kann eine aufsplittung in 

eine besitz- und betriebsgesellschaft entspre-

chende vorzüge mit sich bringen. auch eine 

Überprüfung der allgemeinen geschäftsbe-

dingungen und der wesentlichen verträge (ar-

beitsverträge, rahmenverträge mit Kunden 

und Lieferanten etc.) ist wichtig – oft sind die-

se veraltet und wurden nicht kontinuierlich an 

die aktuellen erfordernisse und entwicklungen 

angepasst. sind sie jedoch rechtssicher erar-

beitet, kann das vor allem Zeit und geld sowie 

viel Ärger sparen.

 
Grundlagen: Kalkulation, Marketing, 
Vertrieb und Kommunikation

Die schlüsselfrage für einen erfolgreichen ver-

kauf der Produkte und Dienstleistungen lautet: 

Was verkaufen wir wem, wie und zu welchem 

Preis? Hier müssen die vorhandenen Kunden-

Die Planungsbereiche im Unternehmen 

Doch wie wird eine geeignete strategie erar-

beitet? Die unternehmensstrategie und -pla-

nung umfasst letztendlich ein „sammelsuri-

um“ an Maßnahmen, aktivitäten und Projek-

ten, um die Zukunft des unternehmens zu  

gestalten. aufgrund der Komplexität des Pla-

nungs- und strategieprozesses sowie des be-

nötigten umfangeichen Fachwissens in vielen 

bereichen, kann eine externe unterstützung 

hilfreich sein. Im beratungsverbund abg-Part-

ner haben wir bereits eine vielzahl von strate-

gie- und Planungsprozessen mittelständischer 

unternehmen begleitet. Dabei haben wir die 

erfahrung gemacht, dass ein blick von außen 

ein großer vorteil ist und so auch unangeneh-

me themen leichter „auf den tisch kommen“. 

am anfang des Prozesses steht die klare Fest-

legung von unternehmenszielen: Was soll 

mittelfristig erreicht werden und wofür will 

das unternehmen stehen? Für das „Finden 

des richtigen Weges“ und der erstellung einer 

Zukunftsprognose ist zunächst die analyse 

der vergangenheit notwendig. Zahlen, Daten 

und Fakten werden zusammengetragen und 

ausgewertet: Das ergebnis sind zum beispiel 

aussagen zu den erfolgsfaktoren und den ak-

tuellen Kostenstrukturen im vergleich zu 

branchenüblichen Werten. Mit der strategie 

wird anschließend der Kurs bestimmt, wie die 

festgesetzten Ziele erreicht werden können. 

Dafür beziehen wir gemeinsam mit der ge-

schäftsführung die verschiedenen Planungs-

bereiche eines unternehmens ein: an welche 

Zielgruppen verkaufen wir die Produkte? Wel-

Fast 99 Prozent bestandsanteil sowie ein be-

schäftigungsanteil von knapp 60 Prozent ma-

chen laut aktuellen Zahlen des bundesministe-

riums für Wirtschaft und energie und des Ins-

tituts für Mittelstandsforschung den „german 

Mittelstand“ zum Motor und rückgrat der 

deutschen Wirtschaft. umso wichtiger ist es, 

dass diese unternehmen weiterhin erfolgreich 

am Markt agieren. eine grundlage dafür ist 

nicht nur glück, sondern auch eine fundierte 

unternehmensstrategie und -planung. eine 

vielzahl von studien belegt, dass strategisch 

gut agierende betriebe schlichtweg erfolgrei-

cher sind. Während unserer beratungstätigkeit 

haben wir jedoch festgestellt, dass sich mittel-

ständische geschäftsführer eine detaillierte 

strategie und Planung wünschen, tatsächlich 

aber nur die wenigsten einer solchen folgen. 

Wenn überhaupt, existiert diese oftmals nur in 

ansätzen oder im Kopf des unternehmers. 

unwissenheit über strategische Prozesse be-

ziehungsweise Herangehensweisen, fehlende 

Managementtools oder schlichtweg Zeitman-

gel sind oft gehörte ausreden, warum eine 

detaillierte unternehmensstrategie nicht vor-

handen ist.

Praxistipps für eine erfolgreiche  
unternehmensstrategie und -planung

Die Schlüsselfrage für einen erfolgreichen  
Verkauf der Produkte und Dienstleistungen  
lautet: Was verkaufen wir wem, wie und  
zu welchem Preis?

„



Geschäftsführerin

ABG Marketing GmbH & Co. KG 

Telefon +49 351 43755-11

stiegler@abg-partner.de

www.abg-partner.de

Ilka Stiegler

StRategIe/

Planung

contRollIng

umSetzungoPtImIeRung aBlauf

Strategieprozess Planungsbereiche im Unternehmen
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der Kundenanfrage bis zur auslieferung, wel-

che verantwortlichkeiten gibt es im unterneh-

men? aus diesem Wissen lassen sich stärken 

und schwächen sowie erste Lösungsansätze 

definieren. Diese arbeiten wir gemeinsam mit 

der geschäftsführung aus und führen sie im 

unternehmen ein: Überarbeitung der aufbau- 

und ablauforganisation, Festlegung von Zu-

ständigkeiten und Kompetenzen. Im ergebnis 

stehen für die neue unternehmensstrategie 

feste Ablaufpläne mit definierten Tätigkeiten 

und ressourcen, die sich viel besser steuern 

lassen.

Der optimale Finanzierungsmix 

resultierend aus der unternehmensplanung 

lässt sich der Investitions- und Finanzierungs-

bedarf festlegen: Wie finanzieren wir die 

neue strategie, welche Modelle und geldge-

ber sind die passenden? Wichtig ist zum bei-

spiel die Fristenkongruenz der Finanzierung – 

langfristige anlagen (zum beispiel eine neue 

Produktionshalle oder Maschine) sollten ent-

sprechend der Nutzungsdauer langfristig fi-

nanziert werden. generell bleiben die regio-

nalbanken weiterhin die wichtigsten geldge-

strukturen und Produktbereiche überprüft 

werden, um zu wissen, wo und mit was geld 

verdient wird – oder eben auch nicht. In die-

sem Zusammenspiel überprüfen wir auch die 

internen Kalkulationsgrundlagen (stundenver-

rechnungssätze etc.). gibt es geschäftsberei-

che, die defizitär sind oder Serviceleistungen, 

die zwar kundenorientiert aber völlig unwirt-

schaftlich sind, gilt es, diese anzupassen. Mit 

den erkenntnissen lässt es sich gut in den be-

reich der Kommunikation einsteigen. Wenn 

wir wissen, welche geschäftsbereiche mit wel-

chen konkreten Produkten und Leistungen das 

unternehmen künftig anbietet, können wir die 

Zielgruppen ableiten und danach bestimmen, 

über welche vertriebswege wir diese errei-

chen. Weiterhin wird überlegt, warum der 

Kunde beim unternehmen kauft oder eben 

beim Mitwettbewerber (alleinstellungsmerk-

mal, Mehrwert). Daraus lassen sich die Kom-

munikationsstrategie und Positionierung auf-

stellen sowie zielführende Maßnahmen mit 

budgetierung erarbeiten. Diese werden in die 

neue gesamtstrategie eingebunden. 

Klare Zuständigkeiten und feste Abläufe 

auch die strukturen und Prozesse eines unter-

nehmens müssen an die strategie angepasst 

werden. Oftmals ist in den letzten Jahren aus 

einer ehemals „handvollen“ belegschaft ein 

typischer Mittelständler herangewachsen, 

aber strukturen und Prozesse wurden nicht 

verändert. es gibt oft keine klaren Zuständig-

keiten und Kompetenzen der Mitarbeiter, stel-

lenbeschreibungen fehlen, vorhandene soft-

ware wird nicht effektiv genutzt, jede Kleinig-

keit wird zum Chefproblem. Die Folge: opera-

tive Defizite, die sich auf Liquidität und Ertrag 

niederschlagen. um die strukturen anzupas-

sen, werden zunächst der Ist-Zustand aufge-

nommen und Mitarbeiterinterviews durchge-

führt – wie sind zum beispiel die abläufe von 

ber im Mittelstand. ergänzend dazu werden 

aber immer stärker alternative Finanzierungs-

modelle zur Erhöhung des finanziellen Spiel-

raums eingesetzt, vor allem Factoring, 

sale & Lease back oder beteiligungskapital. 

Dranbleiben! Umsetzung, Kontrolle und 
Optimierung im Unternehmensalltag 

auch bei der umsetzung unterstützen wir das 

unternehmen, denn vielen Mittelständlern 

fällt es schwer, die erarbeiteten Maßnahmen 

im unternehmensalltag konsequent „durch-

zuziehen“ und die Mitarbeiter entsprechend 

einzubinden. viele Mitarbeiter wissen eine 

gute Führung mit Zielvorgaben, stellenbe-

schreibungen und festen Kompetenzen zu 

schätzen. erfolgreiche unternehmen binden 

so ihr Personal zusätzlich ans unternehmen – 

denn sie geben eine vision und die Möglich-

keit, an der umsetzung mitzuwirken. In Zeiten 

des Fachkräftemangels kann das ein wichti-

ger Wettbewerbsvorteil sein. eine erfolgrei-

che strategieumsetzung bedeutet Dranblei-

ben, immer wieder kontrollieren und bei be-

darf optimieren – dann steht dem dauerhaf-

ten erfolgskurs nichts mehr entgegen.

Praxistipps für eine erfolgreiche  
unternehmensstrategie und -planung

Geschäftsführer

ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

Telefon +49 351 43755-48

leopold@abg-partner.de

www.abg-partner.de

Simon leopold
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RechtSnoRmen/
SteueRn

Planung 
unteRnehmen
1 – 5 JahRe

kaPazItäten/
kalkulatIon

kommunIkatIon aBläufe/ 
StRuktuRen

fInanzIeRung
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Managerhaftung: Haftungsrisiken  
im unternehmeralltag minimieren
Wann HanDeLt Der LeIter eInes unterneHMens reCHtssICHer – unD WOrauF KOMMt es 

beI Der sOrgFaLtsPFLICHt an?

rung sowie das Investitionsvolumen einzuho-

len (vgl. begründung uMag-rege bt-Drs. 

15/5092, seite 12). steht etwa der erwerb ei-

ner unternehmensbeteiligung in Frage, muss 

das Zielunternehmen analysiert und bewertet 

werden. Hier kann eine rechtliche, wie auch 

betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche 

Prüfung (sogenannte Due Diligence) geboten 

sein. Dass sich die anstehenden entscheidun-

gen stets und ausschließlich am unterneh-

mensinteresse zu orientieren haben, ist selbst-

verständlich. aus diesem grunde darf die ge-

schäftsleitung keine eigenen Ziele oder belan-

ge Dritter verfolgen (bgHZ 135, 244, 253). 

stehen entscheidungen für die Zukunft an, ist 

es erforderlich, zunächst eine gewissenhafte 

entscheidungsgrundlage zu schaffen. Im an-

schluss müssen die argumente dafür und da-

gegen bewertet sowie einem ergebnis zuge-

führt werden. aus gründen der beweislast 

sind die als entscheidungsgrundlage eingehol-

ten Informationen wie auch die beweggründe 

zur Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt der 

evaluation schriftlich zu dokumentieren. ver-

fehlt die entscheidung den bezweckten erfolg, 

kann so ein pflichtwidriges Verhalten der Ge-

schäftsleitung widerlegt werden. 

ungewissen ausgang zu stellen sind. Man 

spricht hierbei von sogenannten „unterneh-

merischen entscheidungen“. Die schwierig-

keit, in der sich die unternehmensleitung be-

findet, wird deutlich, bedenkt man, dass auch 

ein schlichtes Untätigbleiben ein pflichtwidri-

ges und haftungsbegründendes verhalten 

begründen kann. ein „aussitzen“ kann eben-

so verheerende Konsequenzen haben, wie 

das treffen falscher entscheidungen. Dieses 

Dilemma erkannten sowohl rechtsprechung 

als auch gesetzgebung und sprachen der ge-

schäftsleitung einen weiten Handlungsspiel-

raum zu, ohne den eine unternehmerische 

tätigkeit nicht denkbar ist. „Dazu gehört ne-

ben dem bewussten eingehen geschäftlicher 

risiken grundsätzlich auch die gefahr von 

Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen, 

der jeder unternehmensleiter, mag er auch 

noch so verantwortungsbewusst handeln, 

ausgesetzt ist“ (arag / garmenbeck-entschei-

dung, bgHZ 135, 244, 253). Die entschei-

dung der geschäftsleitung ist nicht zu bean-

standen, wenn sie bei dieser vernünftigerwei-

se annehmen durfte, auf der grundlage an-

gemessener Informationen zum Wohle der 

gesellschaft zu handeln (§ 93 abs. 1 s. 2 

aktg bzw. analog).

Rechtliche Prüfungen zur  
Risikominimierung 

Für ein ordentliches und gewissenhaftes Han-

deln ist somit eine sorgfältige ermittlung der 

entscheidungsgrundlagen erforderlich; die 

geschäftsleitung muss sämtliche ihr zur verfü-

gung stehenden erkenntnisquellen nutzen. 

Der Informationsbedarf bemisst sich individu-

ell (u. a.) nach der tragweite der entscheidung, 

den Kosten der Informationsbeschaffung und 

nach der relevanz. beispielsweise sind bei avi-

sierten Investitionen bewertungsgrundlagen 

für die rentabilität, das risiko, die Finanzie-

Ob geschäftsführer oder vorstand – als Leiter 

eines unternehmens sind täglich wichtige ent-

scheidungen zu treffen. Für den verantwortli-

chen gilt es – gleichgültig in welcher gesell-

schaftsform – die Geschicke pflichtbewusst 

und zum Wohle des unternehmens zu lenken. 

nur so ist das persönliche Haftungsrisiko für 

Fehlentscheidungen zu vermeiden. regelmä-

ßig beantwortet sich die Frage nach der Qua-

lität der entscheidung erst geraume Zeit, 

nachdem sie getroffen wurde. rück- 

blickend ist es einfach, die entscheidung zu 

bewerten. Im voraus ist das sehr viel schwe-

rer: Oftmals müssen neue Wege für das unter-

nehmen gegangen werden, um am Markt be-

stehen zu können. so muss zum beispiel ent-

schieden werden, ob ein neues Produkt entwi-

ckelt oder gar ein vollständig neuer Markt 

erschlossen werden soll. Wirklich bewusst 

wird einem die tragweite der Handlung erst 

einige Zeit später, da eine sichere Zukunftspro-

gnose oft nicht möglich ist. Die rentabilität ei-

ner damit einhergehenden Investition wird 

sich daher nicht verlässlich vorhersagen las-

sen. schließlich gilt: Wer das neue will, muss 

das neue wagen. genau dieses Wagnis ist ori-

ginärer Teil der operativen Entscheidungsfin-

dung und zeichnet visionäre Manager aus.

 
Sorgfaltspflicht  
bei der Entscheidungsfindung

gleichwohl darf keineswegs kühn und unbe-

dacht eine entscheidung getroffen werden. 

Die geschäftsführer und vorstände haben in 

den angelegenheiten der gesellschaft die 

sorgfalt eines ordentlichen geschäftsmanns 

anzuwenden (§§ 43 abs. 1 gmbHg, 93 abs. 

1 s. 1 aktg). Daher ist ausschlaggebend, was 

von einem gewissenhaften geschäftsleiter im 

Rahmen der Entscheidungsfindung abzuver-

langen ist. Dies ist umso entscheidender, 

wenn Weichen für die Zukunft mit besagtem 

Rechtsanwalt

ABG Cramer Rechtsanwälte

Telefon +49 89 139977-90

info@cramer-muenchen.de

www.abg-partner.de

dr. matthias Bender
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 (z. b. endkunden, andere unternehmen,

 branchen, größenklassen)
n Wo liegt der regionale Fokus?
n Für welche Multiplikatoren können die

 Produkte außerdem interessant sein?
n Was sind die Kernkompetenzen und

 alleinstellungsmerkmale?
n Was ist der nutzen / Mehrwert für den 

 Kunden?

einfach ist Kaltakquise nicht, denn mit jedem 

anruf oder jeder Kontaktansprache auf der 

Messe ist ein mögliches nein verbunden. es 

gehören Überwindung und Mut dazu. Im 

unternehmensalltag gibt es viele mögliche 

ausreden, warum keine akquise erfolgt ist 

und das thema immer wieder verschoben 

wird. gelingt jedoch die ansprache und po-

tenzielle Kunden können vom Produkt oder 

der Dienstleistung überzeugt werden, lassen 

sich der Kundenstamm ausbauen und der 

umsatz steigern. 

Handwerk lernen und Dranbleiben!

Was ist nötig, um Kaltakquise erfolgreich zu 

betreiben? eins ist klar: Die notwendigen Fä-

higkeiten müssen wie ein Handwerk erlernt 

werden – fast niemand ist ein naturtalent. 

Dafür gibt es am Markt gute und erfahrene 

verkaufstrainer. Zu den erfolgsfaktoren gehö-

ren: die Leidenschaft für das eigene unter-

nehmen und dessen Produkte oder Dienstleis-

tungen, eine sorgfältige auseinandersetzung 

Das Wort „Kaltakquise“ ruft bei den meisten 

vertriebsmitarbeitern und geschäftsführern 

kleiner und mittlerer unternehmen ein eher 

unbehagliches gefühl hervor. Die gründe 

hierfür sind sehr vielfältig: neben der angst 

vor ablehnung durch den potentiellen Kun-

den herrscht unsicherheit darüber, wie sich 

zum beispiel in telefongesprächen das eigene 

Produkt an den Mann oder die Frau bringen 

lässt. In der Praxis gibt es verschiedene Wege 

und Möglichkeiten, Kaltakquise zu betreiben. 

neben der telefonie gehören dazu Mailings, 

die neukundengewinnung über empfehlun-

gen, die akquise über Partner, über social 

Media Kanäle oder aber auch die Direktan-

sprache auf Messen und sonstigen netzwerk-

veranstaltungen. Hierunter sind die Metho-

den des empfehlungs- und social Media 

Marketings aktuellen studienergebnissen zu-

folge immer beliebter. trotz modernerer tech-

nologien wird das telefonmarketing auch 

weiterhin eine wichtige rolle in der Kaltakqui-

se spielen. 

Strategische Vorarbeit für mehr Erfolg

alle Kanäle haben dabei etwas gemeinsam: 

Der unternehmer muss sich mit seiner Ziel-

gruppe befassen und sie von den eigenen Pro-

dukten überzeugen. Diese vorüberlegungen 

sind ein Muss und die basis jeder erfolgreichen 

vertriebs- und Kommunikationsarbeit: 
n Wer sind die Zielgruppen für die 

 Produkte und Dienstleistungen? 

mit der Zielgruppe und eine gute vorberei-

tung. Wichtig ist außerdem die konsequente 

umsetzung nach festen Zielen und üben, 

üben, üben. Mit einer gewissen routine kann 

die Kaltakquise sogar spaß machen. Für alle 

unternehmer, die mit Kaltakquise so gar nicht 

warm werden, kann sich eine externe unter-

stützung lohnen. Die abg Marketing im bera-

tungsverbund abg-Partner bietet Maßnah-

men zur neukundengewinnung und umsatz-

steigerung an. Wir überlegen mit Ihnen ge-

meinsam, welche Zielgruppen wir ansprechen 

möchten, welchen Mehrwert wir den Kunden 

kommunizieren und welche Maßnahmen 

sinnvoll sind. Oft kombinieren wir zum bei-

spiel den versand von Mailings mit beiliegen-

dem Praxis- oder referenzbericht und fassen 

im anschluss telefonisch nach. 

vertriebsunterstützende  
Kommunikation: Mit Kaltakquise 
neue Kunden gewinnen

n  Zielgruppenanalyse ist das A und O – die Akquise kann nur erfolgreich sein, wenn sie an die richtige Zielgruppe gerichtet ist.

n  Lampenfieber und Unsicherheit vor Kundengesprächen? Hilfreich sind Rhetorikseminare und Coachings für eine erfolgreiche Gesprächsführung.

n  Stehen Sie mit Leidenschaft zum Unternehmen sowie zu den Produkten und Dienstleistungen, die es anbietet – erst dann kann Kaltakquise Spaß  

 machen und Sie wirken beim Kunden erst wirklich authentisch. 

n  Lassen Sie sich von einem Nein nicht gleich entmutigen – das muss nicht zwangsläufig eine endgültige Absage sein.

n  Holen Sie sich im Vorfeld sicherheitshalber eine rechtliche Beratung ein, was erlaubt ist und was nicht (unzumutbare Belästigung, §7 UWG).  

 Hier gibt es große Unterschiede zwischen Privat- und Geschäftskunden. 

n  Prüfen Sie genau, welche Akquiseformen Sie nutzen und wie Sie diese kombinieren: Je nach Zielgruppe, Produkt sowie Branche sind  

 unterschiedliche Methoden zielführend und erfolgreich.

n  Falls Sie keine passenden internen Kapazitäten haben, denken Sie über eine externe Unterstützung nach: lieber auslagern als vollkommen auf  

 die Chancen der Kaltakquise verzichten.

KURz Und KnAPP: TiPPs fÜR die PeRfeKTe KAlTAKqUise



steuerberater

ABG Münchener stiftungstreuhand GmbH

Telefon +49 89 139977-27

geise@abg-partner.de

www.abg-partner.de

friedrich geise
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ner jeden stiftung – ist eine gute verwaltung 

des stiftungsvermögens nötig, dabei kann 

sich auch eine externe unterstützung lohnen. 

Wir betreuen im beratungsverbund abg-

Partner bereits seit vielen Jahren eine ganze 

reihe von stiftungen. unsere erfahrenen Mit-

arbeiter beraten zum beispiel in steuerlicher 

und rechtlicher Hinsicht oder unterstützen 

bei der erstellung und umsetzung des stif-

tungskonzepts.

„Wie wird sich die Statistik zukünftig 

entwickeln – wird der Gründungsboom 

anhalten?

Geise: gerade in anbetracht der gesellschaft-

lichen entwicklungen und Probleme sowie 

der damit einhergehenden großen Hilfsbereit-

schaft der Menschen, bin ich mir ziemlich si-

cher, dass sich der trend fortsetzen wird. In 

Deutschland ist zudem viel vermögen vorhan-

den, welches natürliche aber auch juristische 

Personen gemeinnützig einbringen wollen.

Geise: stiftungen können sowohl von natür-

lichen geschäftsfähigen Personen als auch 

von juristischen Personen, wie beispielswei-

se vereinen oder Firmen, gegründet werden. 

beim entschluss eine stiftung zu gründen, 

sollte klar sein, zu welchem Zweck diese die-

nen soll. Danach stehen zwei Möglichkeiten 

zur auswahl: es kann eine selbstständige 

(auch rechtsfähig genannt) oder eine un-

selbstständige (auch treuhänderisch oder 

nicht rechtsfähig genannt) stiftung gegrün-

det werden. Die unselbstständige stiftung 

eignet sich hervorragend als einstieg für un-

erfahrene und lässt sich unkompliziert durch 

anmeldung beim Finanzamt mit einem ver-

gleichsweise geringen vermögen ins Leben 

rufen. Dem gründer steht der treuhänder 

zur seite, der das stiftungskapital verwaltet 

und die geschäfte im sinne des stifters und 

des stiftungszwecks führt. Damit wird der 

verwaltungsaufwand für den stifter recht 

gering gehalten. später lässt sich diese in 

eine selbstständige stiftung überführen: Die-

se verfügt über eine eigene rechtsperson 

mit eigenen Organen und untersteht der be-

hördlichen aufsicht. Für die gründung sind 

ein mehrstufiges behördliches Genehmi-

gungsverfahren sowie ein Mindestkapital 

von 25.000 –       50.000 euro nötig, je nach 

bundesland und behörde. In der regel ist je-

doch ein größeres stiftungsvermögen erfor-

derlich, um dauerhaft wirtschaftlich rentabel 

arbeiten zu können – auf lange sicht sollte 

dieses bei etwa 500.000 euro liegen. 

„Gibt es Erfolgsfaktoren für eine lang-

fristige Existenz von Stiftungen?

Geise: Im Wesentlichen gibt es zwei grund-

sätze für eine langfristige existenz. erstens 

muss darauf geachtet werden, dass der in 

der satzung festgelegte Zweck der stiftung 

verfolgt wird. Da aber die stiftung mit dieser 

Motivation auch ursprünglich gegründet 

wurde, erachte ich dies als weniger proble-

matisch. Zweitens – und das ist der Kern ei-

Die Zahlen der aktuellen Jahresbilanz des bun-

desverbandes Deutscher stiftungen (bDs) 

sprechen für sich: Mit einem anstieg um 3,1 

Prozent von 2013 auf 2014 wird der seit meh-

reren Jahren anhaltend positive trend von 

stiftungsgründungen deutlich. Deutschland 

behauptet sich innerhalb europas als stif-

tungsreichstes Land. Im Interview beantwor-

tet uns Friedrich geise, gründer des bera-

tungsverbundes abg-Partner, Fragen zu den 

ursachen des booms, den ersten schritten ei-

ner gründung, Formen und erfolgsfaktoren.

„Worin liegen die Ursachen des steigen-

den Stiftungswillens?

Geise: Das hat in erster Linie altruistische 

gründe. Die Menschen wollen sich gern selbst 

verwirklichen, ihre eigenen Interessen und 

Herzensanliegen im positiven sinne und zum 

nutzen der gesellschaft einbringen. sei es nun 

die unterstützung der Krebsforschung oder 

die Hilfe für Kinder in not – wir werden mit 

globalen gesellschaftlichen Herausforderun-

gen konfrontiert, denen wir begegnen müs-

sen. eine stiftung bietet die Möglichkeit, sei-

nen teil an der Lösung dieser Probleme beizu-

tragen. schauen wir uns zudem noch die de-

mografischen Entwicklungen an, stellen wir 

fest, dass die Menschen in Deutschland älter 

werden und die Zahl der geburten mit jeder 

generation abnimmt: Ältere kinderlose Men-

schen möchten der gesellschaft schlichtweg 

etwas zurückgeben und mit ihrem vermögen 

einen sinnvollen Zweck erfüllen.

„In welchen Bereichen kann eine Stif-

tung überhaupt tätig sein?

Geise: Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. 

geht man nach der aktuellen repräsentativen 

umfrage des Instituts tns Infratest, sind die 

deutschen stiftungen zum größten anteil in 

den bereichen soziales, bildung und erzie-

hung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft 

und Forschung tätig.

„Darf jeder eine Stiftung gründen und –

wenn ja – wie geht man dabei vor?

verantwortung für die gesellschaft 
übernehmen: stiftungen und  
stiftungsmanagement



leiter der Vermögensverwaltung 
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niedrigzinsen führen zum  
umdenken bei der anlage von  
stiftungsgeldern
um den stiftungszweck langfristig in allen be-

langen erfüllen zu können, müssen das ver-

mögen dauerhaft gesichert und größere risi-

ken vermieden werden. vor allem kleinere 

stiftungen und institutionelle anleger werden 

diesbezüglich jedoch vor immer größere Pro-

bleme gestellt. grund: die seit Jahren anhal-

tende niedrigzinsphase in europa. Der bun-

desverband Deutscher stiftungen ist alarmiert 

und meldet rückläufige Renditen: Wenn der 

durchschnittliche ertrag im Jahr 2008 noch 

bei rund 4,5 Prozent pro Jahr lag, sind es heu-

te weniger als 3 Prozent – und dies obwohl 

nicht wenige stiftungen inzwischen auch in 

risikoreichere anlagen investiert haben.

Anlageberatung mit klaren Vermögens-
konzepten wird immer notwendiger

In einem umfeld, in dem der ertrag einer klas-

sischen anlage in staatsanleihen nicht einmal 

die geringe Inflation und die Kosten der Ver-

waltung einbringt, ist es höchste Zeit, über al-

ternativen der verwaltung von stiftungsgel-

dern nachzudenken. aus diesem grund wird 

die bereits schon früher angezeigte Diversifi-

zierung der gelder nötiger denn je, was eine 

beschäftigung mit den verschiedenen Chan-

cen und risiken bei der geldanlage unaus-

weichlich macht. ein klares vermögenskon-

zept muss eventuell auch unter einbeziehung 

von Fachleuten erstellt werden. Dies liegt ins-

besondere daran, dass immer noch mehr als 

die Hälfte aller stiftungen in Deutschland über 

keinerlei anlagerichtlinien verfügt. Die tatsa-

che, dass das Jahr 2015 zudem stärker als bis-

her von auseinanderdriftenden Zinsen und 

Wechselkursen bestimmt wird, macht die He-

rausforderung nur noch größer. Die europäi-

sche Zentralbank wird 2015 ihre bilanz wie ge-

plant nochmals ausweiten, während die us-

notenbank vor der ersten Zinserhöhung steht. 

Dies dürfte zu einem leichten anstieg der us-

renditen führen, während wir für bundesan-

leihen auf dem extrem niedrigen niveau keine 

wesentlichen renditeveränderungen mehr se-

hen. Wir erwarten daher, dass der us-Dollar 

zunächst weiter moderat aufwertet. Der einla-

genzins der eZb in der eurozone ist bereits ne-

gativ, sodass es besonders für ausländische In-

vestoren wenig attraktiv ist, Liquidität in euro 

vorzuhalten. Darüber hinaus sind die Wachs-

tumsperspektiven für die us-Wirtschaft we-

sentlich positiver als jene für die eurozone. Im 

umkehrschluss dürfte sich der starke us-Dol-

lar jedoch negativ auf die unternehmensge-

winne amerikanischer gesellschaften auswir-

ken und die gewinnentwicklung exportieren-

der europäischer unternehmen eher positiv 

beeinflussen. Da die Gewinne der Unterneh-

men bereits seit Jahren stärker steigen als die 

Kurse an den aktienmärkten, ist die bewer-

tung der aktien mehrheitlich noch nicht teuer, 

dies gilt nach der jüngsten Korrektur umso 

mehr. unter anderem auch deshalb besteht, 

aufgrund der Mehrzahl von sehr verhaltenen 

Prognosen, das größte Überraschungspoten-

zial 2015 in europa. Die effekte des gesunke-

nen Ölpreises und die verbesserte preisliche 

Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der Dollar-

stärke könnten sich in einem idealen umfeld 

deutlicher bemerkbar machen als bisher ver-

mutet. bereits heute ist die Dividendenrendite 

der im deutschen aktienindex versammelten 

30 großen unternehmen fast sechsmal so 

hoch wie die rendite zehnjähriger bundesan-

leihen. Heterogener als bisher dürfte sich die 

entwicklung in den schwellenländern darstel-

len. Das eingeführte akronym brIC ist zwi-

schenzeitlich wieder zu trennen. Zu sehr un-

terscheidet sich der trend in russland und bra-

silien von dem in China und Indien. regionale 

und sektorale allokation werden neben der 

Definierung der Währungen also ebenfalls 

wieder wichtiger für die anlageentscheidun-

gen. angesichts ungewöhnlich stark sinken-

der Rohstoffpreise gehen die Inflationserwar-

tungen weiter zurück. Inzwischen wird in na-

hezu allen großen Währungsräumen versucht, 

Inflation nach dem japanischen Modell durch 

eine billigend in Kauf genommene Währungs-

abschwächung zu importieren.

Anpassung der Anlagesegmente an 
Rahmenbedingungen ist entscheidend

Bei einer anhaltend niedrigen Inflation, nicht 

oder nur zaghaft steigenden Zinsen und fort-

gesetzter geldpolitischer unterstützung soll-

ten jedoch die gewinne der unternehmen 

weiter moderat erhöht werden können und 

aktien oder auch Immobilien eine ansehnli-

che rendite abwerfen. angesichts einer viel-

zahl denkbarer und – schlimmer noch – uner-

warteter belastungen (das beispiel vW ist in 

diesen tagen ein beispiel par excellence für 

unerwartete störungen) gehört die ständige 

Überprüfung der gewählten Portfoliodiversifi-

kation zu den wichtigsten aufgaben der anla-

geausschüsse von stiftungen und der vermö-

gensverwalter. entscheidend bleibt es in den 

kommenden Jahren, das gewicht der verschie-

denen assetklassen in den Depots je nach ver-

änderung der rahmenbedingungen aktiv an-

zupassen. Wer eine höhere rendite anstrebt, 

muss letztlich bereit sein, schwankungsintensi-

vere und riskantere anlagen zu erwerben.
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ternehmensübergeber und nachfolger inner-

halb einer betriebsinternen Lösung durch bei-

spielsweise einen Mitarbeiter oder Mitge- 

sellschafter, sollten vorab vertragliche rege-

lungen getroffen werden, wie die nachfolge 

optimal gestaltet werden kann. Dahingegen 

besteht bei einer veräußerung oder einer ver-

pachtung an Dritte ein großes rechtliches ab-

sicherungsbedürfnis der beteiligten, da sich 

verkäufer, Käufer oder Pächter oft zuvor nicht 

kennen. neben der versteuerung des veräu-

ßerungsgewinns sind bei dieser Übergabe-

form auch garantie- und Haftungsfragen, der 

Betriebsübergang sowie die Pflichten zwi-

schen dem Übergeber und Übernehmer zu re-

geln. auch bei individuellen nachfolgelösun-

gen, wie dem verkauf einzelner rechte oder 

Wirtschaftsgüter, müssen verschiedenste ver-

träge, wie zum beispiel Lizenzverträge, be-

Das Unternehmen sichern: rechtliche 
und steuerliche Aspekte bei der  
Nachfolgeregelung frühzeitig beachten

Je nach Übergabemodell treten entsprechen-

de gesetzliche, rechtliche und steuerliche re-

gelungen ein. aufgrund der vertrauensbasis 

zwischen Familienangehörigen und Mitarbei-

tern steht bei einer nachfolgelösung in der Fa-

milie eher eine konsensfähige Fortsetzung des 

betriebes im vordergrund. Zweitrangig sind an 

dieser stelle die wirtschaftlichen Interessen 

einzelner. Da familieninterne nachfolgen oft 

unentgeltlich verlaufen, treten hierbei das erb-

schafts- und schenkungssteuerrecht ein – zu-

dem sind vor der Übergabe gegebenfalls 

Pflichtteilsrechte und Rechte zu Unterhaltsver-

pflichtungen zu beachten. Trotz der kontinu-

ierlichen Zusammenarbeit zwischen dem un-

etwa 3.740.000 unternehmensnachfolgen 

stehen in Deutschland zwischen 2014 und 

2018 an, so das Institut für Mittelstandsfor-

schung bonn (IfM). unternehmer sollten 

schon frühzeitig darüber nachdenken, ob und 

in welcher Form der betrieb in der Zukunft 

fortgeführt werden soll. Dabei stellen sich vie-

le Fragen: soll das unternehmen im rahmen 

einer familieninternen oder unternehmensin-

ternen nachfolge übergeben oder an Dritte 

verkauft werden? Wie sieht es mit einer ver-

pachtung oder Übertragung an eine stiftung 

aus? Wer ist als nachfolger geeignet und wel-

che rechtlichen sowie steuerlichen auswirkun-

gen haben die unterschiedlichen nachfolgelö-

sungen? aufgrund der Komplexität dieses 

themas wird von Fachleuten eine mindestens 

zwei- bis dreijährige vorbereitungszeit emp-

fohlen.

PraxIstIPPs unD stOLPersteIne beI eIner unterneHMensnaCHFOLge

rechtliche und steuerliche aspekte 
bei unternehmensnachfolgen
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stimmt werden. Hinzu kommen enorme steu-

erliche und rechtliche unterschiede – abhän-

gig davon, ob das unternehmen als einzelun-

ternehmen oder gesellschaft verkauft wird. 

soll das unternehmen an eine stiftung über-

tragen werden, sind aufgrund der zumeist fa-

milieninternen Übergaben das Familien- und 

erbrecht sowie das stiftungsrecht zu berück-

sichtigen. Doch wie sehen die verschiedenen 

stiftungsmodelle zur nachfolgeregelung aus? 

Welche steuerlichen begünstigungen sind bei 

einer stiftung möglich – und ab wann darf 

man eine gemeinnützige stiftung abbilden? 

Die Rechtsform macht’s

Die unternehmensübertragung ist von der 

rechtsform abhängig, in der das unterneh-

men vom Übergeber geführt wird. steht zum 

beispiel der verkauf bei einem einzelunterneh-

men an, besteht ein erheblicher regelungsbe-

darf beim Kaufvertrag, denn das einzelunter-

nehmen kann nicht als ganzes übergeben 

werden. es können nur einzelne Wirtschafts-

güter oder „rechtsverhältnisse“ verkauft wer-

den (asset Deal). neben einer vertraglichen 

regelung zum Kaufpreis, Übergabezeitpunkt, 

Wettbewerbsverbot oder zu garantien, stellen 

sich auch Fragen zur Firmenfortführung sowie 

zur Übernahme von verbindlichkeiten: soll der 

name des unternehmens beibehalten wer-

den? Wer übernimmt das vermögen oder die 

verbindlichkeiten? Wer haftet und ab wann 

tritt der nachfolger in die rechtsverhältnisse 

ein? beim verkauf von gesellschaftsanteilen 

an einer Personengesellschaft (share Deal), 

wie gbr, OHg oder Kg, sind vor allem die ge-

sellschafterrechte im Kaufvertrag zu beachten. 

Hingegen müssen beim verkauf von Kapital-

anteilen an einer gmbH ein notariell beurkun-

deter anteilskaufvertrag und ein abtretungs-

vertrag vorhanden sein, damit die Übernahme 

rechtlich wirksam ist. Je nach unternehmens-

form können steuerrechtliche erleichterungen 

in anspruch genommen werden.

Steuerliche Auswirkungen einer  
Unternehmensübertragung

Im rahmen einer unternehmensnachfolge 

können auf die ausscheidenden unternehmer 

und deren nachfolger erhebliche steuerbelas-

tungen zukommen – je nach Form der eigen-

tumsübertragung. erbschafts- oder schen-

kungssteuer, einkommens- oder grunder-

werbsteuer können nicht nur die altersvorsor-

ge des seniors, sondern auch den weiteren 

Fortbestand des betriebes gefährden. beson-

ders heikel wird es, wenn im voraus nicht aus-

reichend finanzielle Mittel zur Verfügung ste-

hen und die mit der unternehmensübertra-

gung verbundenen steuern aus dem unter-

nehmen getragen werden sollen. Damit ein 

betrieb im rahmen einer nachfolge nicht in 

eine wirtschaftliche Schieflage gerät und der 

Fortbestand gesichert ist, kann eine frühzeiti-

ge externe beratung zu den rechtlichen und 

steuerlichen besonderheiten sinnvoll sein. 

Die themen sind äußert komplex und in der 

regel vom unternehmer allein nicht ganz-

heitlich lösbar.

LanDPartIe: ausFLugstIPPs FÜr DIe stanDOrt-regIOnen vOn abg-Partner

Wald und Schloss: Kulturlandschaft Moritzburg 

Ob Herbst oder Winter, für Bewegungsfreudige oder Genießer: Moritzburg 

lässt bei Wald, Teich und Schlössern keine Wünsche offen. Ein Spaziergang 

im bunten Blätterwald um das Moritzburger Schloss lässt sich perfekt mit 

einem Besuch im Wildgehege Moritzburg verbinden. Ganz in der Nähe –  

im Waldhochseilgarten – können sich Abenteuerlustige und Schwindel-

freie vergnügen. Für Romantiker stehen Pferde-Kutschen bereit. 

www.schloss-moritzburg.de

Weihnachtszauber: Bayreuther Christkindlesmarkt 

Vom 27. November bis 23. Dezember verzaubert Sie der Christkindles-

markt in Bayreuth. Die festliche Kulisse vor der barocken Spitalkirche wird 

von der längsten Lichterkette in der Region umrahmt. Lassen Sie sich von 

der wunderschönen Atmosphäre, den kulinarischen Köstlichkeiten und 

dem bunten Bühnenprogramm aus Konzerten, Lesungen, Theaterdarbie-

tungen, Märchenstunden, Handwerksvorführungen sowie dem Auftritt 

des Nikolaus in weihnachtliche Stimmung versetzen.

www.bayreuth.de/tourismus-kultur-freizeit/veranstaltungen/maerkte

München: Ab auf die Piste!

Die Kombination aus Gebirge und Schnee liegt nahe: Warum also die  

umfassenden Skipisten-Angebote nicht ausnutzen? Die Zugspitze, Oberst-

dorf, Berchtesgaden und Co. bieten für Anfänger, Profis, Skifahrer und 

Snowboarder eine bunte Palette an Möglichkeiten.

www.muenchen.de/freizeit/berge-uebersicht/skigebiete.html

Naturnachbarn: Heckengäu und Schönbuch

Die beiden Landschaftsräume um Heckengäu und Schönbuch in der Nähe 

von Böblingen bieten einen Kontrast zum Stadtleben. Hügel, Wiesen, 

Felder und Wälder stellen die eine oder andere Herausforderung für Rad-

sportler dar – nebenher eröffnen sie den Blick in die wunderschöne, vom 

Herbst eingefärbte Landschaft. Im Winter lässt sich die traumhafte, in 

Schnee getauchte Natur, ebenfalls gut zu Fuß erkunden.

www.schoenbuch-heckengaeu.de
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